
Beschluss: 
 

1. Der Stadtrat erlässt die Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus Anlass des Wipperfürther Frühling am 06. Mai 2018 (An-
lage 1). 

 
2. Der Stadtrat erlässt die Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 

von Verkaufsstellen aus Anlass des Wipperfürther Herbst am 16. September 
2018 (Anlage 2). 
 

3. Der Stadtrat erlässt die Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus Anlass des mittelalterlichen Martinimarkts am 28. Okto-
ber 2018 (Anlage 3). 

 
4. Der Stadtrat erlässt die Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 

von Verkaufsstellen aus Anlass des Wipperfürther Weihnachtsdorf am  
            09. Dezember 2018 (Anlage 4). 

 
 

 


